
 

Gemeinde Nieblum 
Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum 
 

 öffentlich 
  

Beratungsfolge: 

Rechnungsprüfungsausschuss 
Gemeindevertretung 

 

Vorlage Nr. Nieb/000080    
   
 

vom 12.11.2012  
Amt / Abteilung: 
Controlling 

Bezeichnung der Vorlage: 
 
Beratung und Beschlussfassung über die 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der 
Gemeinde Nieblum 

Genehmigungsvermerk 
vom: 20.11.2012 
 
 
 
Die Amtsdirektorin 
 

 Sachbearbeitung durch: 

Herr Schulze 
 

 
 
Sachdarstellung mit Begründung: 

 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Nieblum hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 

der Gemeinde Nieblum ausweislich des Prüfungsprotokolls am 20.12.2012 beraten und wie folgt zum 

Abschluss in Anlehnung an § 95n GO festgestellt: 

 

1. Die Eröffnungsbilanz wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde. 

 

2. Bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung wurde - soweit geprüft – nach den geltenden 

Vorschriften verfahren. 

 

3. Das Vermögen und die Schulden wurde richtig nachgewiesen. 

 

4. Der Anhang zur Eröffnungsbilanz ist vollständig und richtig. 

 

5. Sonstige Feststellungen / Empfehlungen: 
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Beschlussempfehlung: 

 

 

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der Gemeinde 

Nieblum wird vom Bürgermeister vorgelegt und wie folgt festgestellt: 

 

 

Die Eröffnungsbilanz wird auf 6.833.401,60 EUR Bilanzsumme festgesetzt. 

 

 

Mit der o.a. Buchung / Verrechnung sowie der Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz zum 

01.01.2009 gem. § 14 Abs. 5 des KPG wird die Amtsdirektorin des Amtes Föhr-Amrum beauftragt. 

 

 

Die Eröffnungsbilanz wird wie vorgelegt anerkannt und beschlossen. 
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